
ehörigkeit NAchReligionszug rumänischen
VK Kultusgesetz

Von Dr Blasius Schütz, Dechantpfarrer In Caransebes (Rumänien).
Das neue rumäniısche Kultusgesetz, sanktioniert un

ublhlizıert am Aprıl 1928, Iso se1t dieser Zeıt rechts-
räftıg, enthält in den 41 —50 die Bestimmungen

ber das Verhältnis der SSirchen untereinander, somiıt
uch ber die Zugehörigkeıt Z einer Religionsgemein-
schait Das 11 unı 1929 ratılizıerte Konkordat hat
diesbezüglich gar keine Verfügungen. Man ist deshalb
bei Beurteijlung der Religionszugehörıgkeıt quf dieses
Kultusgesetz un qu{fi die Irüheren Gesetze der einzeinen
(zebiete angewilesen.

Wie mangelhaft un uch unrichtig das NECUEC ruma-
nısche Kultusgesetz die Zugehörı keit einer Rehgions-
gemeınschait bestimmt, ergıbt sıch ZUN folgenden Um-
ständen: Sehr ofit entspricht die staatsrechtliche eh-
gionszugehörigkeit nıcht den Tatsachen.

Die Zugehörigkeit einer Religion wird in der Re-
gel von der Krziehung, In Ausnahmefällen Vo Te1w1l-

Bel christlichen eli 10NS-igen Übertriıtt bestimmt.
emeıinschaiften ist als unumgänglıch notwendig der
NS der JTaufe anzusehen. Die Vorschrılten des ruma-
nıschen Kultusgesetzes ber die Religion “der Kınder be-
rücksichtigen weder die Taufe noch die Erziehung des
Kindes, während eım Religionswechsel die VO  m den
einzelnen Konfessionen gestellten edingungen der kirch-
liıchen Übernahme außber acht gelassen werden.

des rumänischen Kultusgesetzes schreibt ber
die Relıgıon der Kinder folgendes VOTL: Die Kinder, deren
Eltern derselben Kontession angehören, befol die
Kon{fession ihrer Eiltern. Wenn einer Vomnl den tern
einer anderen Konfession übertritt, efolgen die Kinder
gleichen Geschlechtes, die unter dem Alter VOILl Jah-
e  e stehen, die Konfession der übergetretenen Ehehälfte.
ıW en  = einer der (Jatten ın dıe Konfession des anderen
übertritt, efolgen die Kiınder unter Jahren die SE-
meınsame elıgıon der KEltern. Wenn die KEltern nıcht
derselben Religion sind, hat der Vater das Recht, hbel
jedem Kinde besonders entscheıden, welcher der be1-
den elr lonen der Eltern das Kind angehört. Diese
Entscheil ung muß en LÜr allemal eschehen, un ZWAatr
anläßlich der KEintragung des Kın In das Standes-
register. edwelches Vor der Ehesphließung zustande
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ekom Übereinkommen über die Konfession de
inder ist _ null un nıchtig. Wenn der ater gestorben

ist, gebührt dieses Recht der Multter. lautet: Un-
eheliche Kinder befol die Relıgıon der utter. &$ 49
verfügt ber die Religion der Findelkinder. Wenn keine
Indikation ber ihre der ihrer Kıltern Religıon vorhan-
den ist, befolgen dieselben die Religion dessen, der G1E
ZUr Erziehung aAaNSCNOMME hat Wenn sS1e in Asylen
untergebracht werden, befoligen sS1e In einem konfesslio-
nellen As 1e eligion des Asyls, he1 Gemeindeasylen
die Religion der ehlrheı der Gemeinde, bel Staats-
asylen die orthodoxe Relıgion. verfügt ber die Re-
11g10N der Ado jerten. Dieselben können unter
ren die Religion des Adoptanten befolgen. Adoptierte
Kinder, deren Eltern Leben sind, können 1U mıiıt
EKınwialliSuns der Eltern 1€ Religion des Adoptanten be-folgen.

Aus diesen Bestimmun ist ersichtlich, daß 1m
Kultusgesetz weder qu{f die uie noch qu{i die Krzıehung
des Kindes Rücksicht S wird Ferner wurde
die Gülti keıit der Reverse gesC . Dadurch ist C:
iur uls atholiken jel nachteiliger als das rühere Ge-
SelZ, ach welchem die Eltern VOLr der Eheschließung
einen staatlichen Revers unterifertigen konnten, kraft
dessen die Kinder die el 102 des Vaters der der

CLl  — kein Revers vorhan-Mutter efolgen hatten.:
den Wäar, wurde als die eli 107n der Kinder nach Ge-
schlecht dıejenige des Vaters der Mutter bestimmt.
Da uch das ungarısche Gesetz weder die JTaufe och
die Erziehung berücksichtigte, War die staatlıche Re-
ligionszugehöri keit nicht immer im Kinklang mıt der
kirchlichen Au Iassung.

Ein weiterer Mangel ist die elı jonszugehörigkeit
der Kinder konfessionsloser Eltern. ährend das Irü-
ere ungarısche (resetz diesbezüglich eingehende Vor-
schriften hatte un uch derartige Kinder einer. elhi-
lonsgemeinschaft zuteilte, schweiıgt das ]etiz gültige
ultusgesetz darüber un 1äßt die rage C W as LÜr

eine Religion die Kinder konfessionsloser Eltern befol-
SCH sollen. Daß auch solche Kınder einer Relıgion aNSE-
ren mussen und nicht konfessionslos seın können, ist

ZWAaTr dem Wortlaut nach im Kultusgesetz nıcht enthalten,
äßt sich ber Au  N folgenden Gründen beweisen: 44
etz das Alter des eli jionswechsels mıiıt dem vollende-
ten Jahre Test, NacC finden die Formalıtäten

uchdieses Paragraphen er den Religi0nswechsel) 35*
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be]l jenen Anwendung, die eine Konfession verlassen,
hne in eine andere überzutreten. Folglich können 1Ur

Erwachsene Lebensjahre angefiangen konfes-
S10Nslo0s werden. Tatsächlich sıeht das Kultusgesetz be1
Bestimmung der Religion der Kinder keine Konfessions-
losigkeıt VOVT. Ferner schreibt das rumäniısche Volks-
schulgesetz den Religionsunterricht qls Pflichtgegenstand
VOT.,. Infolgedessen ist ach dem Kultusgesetz anzuneh-
INCN, daß die Kınder uch konfessionsloser Eiltern eINer
staatlıch anerkannten Relıgion angehören müssen, LLUr

welcher Religionsgemeinschafit, bleibt Iraglıch.
och eın Mangel Kultusgesetz ıst die Feststellung

der Religion vVvon Kindern, deren Eiltern ZW ar katholisch
SIN  d, aber verschıedenen 1ten angehören. Can 796, D
schreibt ausdrücklich: S1 er parentum pertineat ad
rıtum Jatinum, alter ad orj]ıentalem, proles rıtu patrıs
baptızetur, n1ısS1 alıud 1ure speclalı cautum sıt Das ITUÜ-
ere ungarısche (G(resetz hat dieser Vorschrilit vollkommen
entsprochen un estimmte in solchen Fällen den 1{US
des Vaters 1Ur alle Kinder, uch der Revers L1UI
tür Mischehen Gültigkeıit. Das rumänische Kultusgesetz
schweigt darüber un 1äßt eine Deutung verschiıedener
ıten qls verschiedene Religionen Dies wird uch
durch die PraxIis bezeu Denn bel Verschiedenheıt der
Rıten stellt der Vater 1e Rituszugehörigkeit des Kindes
VO  — all all test Die Kınder erhalten dadurch eine
andere Rıtuszu ehörigkeit ach dem Staatsgesetze als
ach dem Kirc enrecht, WE der Vater nicht seinen
Hıtus, sondern den der utter für das ind bestimmit.

W O
ber den Religionswechsel schreıibt folgendes

VOTr eder, der das Lebensjahr vollendet hat, ann
AaUuUs einer Konfession ın ine andere übertreten, bel Be-
achtung der iın diesem Gesetz festgestellten Formalıtäten.
Dieses Recht genleßen diejen1ıgen, die einer, den
Ireıen Willen hindernden rankheıt leiden, nicht Ver-
heıratete Frauen zönnen ihre elıgıon uch VOL oll-
endung des Alters von Jahren andern. enthält
die Formalitäten des Übertrittes 1n folgendem: eder, der
den im vorher ehenden Paragraphen gestellten Bedin-
SUNSCH entspric und 1ın eine andere Konfession eIN-
ireten der übertreten will, hat diese Absıicht persönlich
und VOI ZWel Zeugen begleıtet dem Standesbeamten der
Gemeinde, 1n der sSeın Domizıl hat, anzumelden. Der
Standesbeamte nımmt ber die Übertrittserklärun e1in
Protokaoall aur das VOINl em, der die Erklärung iDt,
un VO  m en Zeugen gefertigt und in ‘ Abschriuft hinnen
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spätestens acht Tagen von der g  € der rklärung
erechnet, dem Pfarrer zugestellt wird, dem der Abgeber

der Erklärung zugehört. Die Anmeldung des Übertrittes
annn uch In Form einer VOIL Gericht der VOL dem Öf-
fentlichen Notar abgefaßten und be1 dem Standesbeam:-
ten gegebenen authentischen Krklärung erfolgen. Wenn
der Abgeber der Erklärung dieselbe binnen
VOoO  S der Verständigun des Piarrers gerechnet nıcht
widerrult, wIrd der bertritt VOoNn diesem Lage als
rechtskräftig betrachtet. Der Standesbeamte hat in die-
SC Falle 1n den bezüglichen Regıstern die entsprechen-
den Abänderungen vorzunehmen, dem Abgeber der Er-
klärung eine offizielle Bestätigung ber den Übertritt
auszufolgen und sowohl den Pfarrer, dem zugehörte,
als uch den Pfarrer, dem übergetreten ist, Vel-

ständigen. Die Formalıtäten dieses Paragraphen finden
Anwendung uch bei jenen, die ine Konfiession verlas-
SCH, hne in eine andere überzutreten. IDie Erklärungen
der Gesuche, miıt denen sich dieser Paragraph befaßt,
sind stempelifrel.

ach diesen Vorschritten wurde der Religionswech-
se] eıner rein außeren Formalıtät, weiche dem W esen
der acC nicht entspricht. Das rühere ungarische Ge-
setz hat diesbezüglich 1el richtiger den Vollzug des Re-
ligionswechsels den Vorschriften der einzelnen Kontftes-
s1ionen überlassen. Das rumänische (Gesetz s]ieht ZWar
eine kırchliche Übernahme VOTL. lautet Es ıst den
Konfessionen verboten, äubige auizunehmen, die AUSs
einer Koniession ausgeschieden sınd, hne die 1im
vorgesehenen Übertrittsiormalıtäten erfüllt haben
och hat die kirchliche UÜbernahme keine staatsrecht-
Lche Bedeutung. Dadurch ergeben sich in der PraxIis
die sonderbarsten Fälle. eın Jude erklärt VOL dem
Standesbeamten, 1n die römisch-katholische Kirche e1in-
iretien Zzu wollen, Tage ach erfolgter Verständigung
des abbiners ist derselbe bereıts römisch-katholisch,
ohne getauit worden SeINn. Tatsächlich gibt viele
Fälle, 1n welchen NUur eın staatlicher Religionswechsel
stattfindet, wenn die „Konvertiten‘” weder eine Unter-
weisun In der neuen Religion och eine kirchliche
Übernah Iür nötig halten, trotzdem sS1e vom Pfarrer
auf die edingungen der kirchlichen Übernahme quf-
merksam gemacht wurden.

Das rumänische Kultusgesetz enthält uch nichts
ber den Rituswechsel. Allem Anschein ach wWIrd uch
der Rituswechsel als Religionswechsel aufgefaßt. Denp
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irche, Rumänisch-griechisch-katholischer, Katho-

ischer Kultus mıt lateinischem, griechisch-ruthenischem
und armeniıschem ıtus, Reformierter, Evangelıisch-
lutherischer, Unitarischer, Armenisch-gregori1ani-
scher, Mosaiıischer (mit seinen verschiedenen Rıten
und Mohammedanıiıscher Kultus In der Durchfüh-
rungsverordnung wird och der Übertritt der baptı-
stischen Sekte estatte Obwohl as Konkordat die
Fainheıt des katholischen aubens 1n den verschiedenen
Kıten zugibt, macht das Kultusgesetz beim griechisch-
rumäniıschen Rıtus eine Ausnahme, den als selbstän-
digen ult neben den anderen aufzählt. Dadurch wird
der echsel zwischen griechisch-rumänischem un Jate1-
nıschem Rıtus einem Religionswechsel gleichgestellt.

Da eın Schwerkranker den Übertrittsformalitäten
des nıcht nachkommen kann, hat uch die kırch-
liıche Übernahme Krankenbett keine staatsrechtliche
Gültigkeit.

Das rumänische Kultusgesetz ist somıt nıcht NUr
sehr IiNan elhalit, sondern uch 1n manchen Punkten
richtis. ine Berıchtigung dieses (Gesetzes ist somıiıt sehr
notwendiı sonst werden aıt der Zeıt die ahbsurdesten
Fälle in S>  de Religionszugehör1ı keit sich och mehr -
mehren. Bis dahın muß der riester streng unterschei-
den, ob die Keligion LLUFr nach staatliıchem der uch
ach kirchlichem Gesetz bestimmt ist Natürlich e_
heischt uch die Feststellung der miıixta religio der Nup-
turıenten sroße Vorsicht. Die letzte praktische Folgerung:
der Priester annn sıch qauf die staatlıche Relig1o0nszuge-
hörigkeıt nıicht verlassen.

Allerdin ist, W1e Koeni Cr (Katholisches Kirchen-
recht, 130 schreıibt, ‚dAUS ogmatischen Gründen und
demgemä uch kirchenrechtlich eın Austritt <  us der
Kırche un 1Iso eın Verlust der kirchlichen Mitglied-
schaft nicht möglich Möglich jedoch ist der Verlust der
Mitgliedschaftsrechte‘“‘, wI1e uch be1 Häretikern, Schlis-
matikern: un Apostaten der all ist. ach Kirchengesetz
ist deshalb Ur ann eın Übertritt vorhanden, wenn ein
och nıcht (zetauifter katholisch wird, sonst spricht mal
kirchenrechtlich VO  S einem Rücktritt (conversio), „ WENNL
eın bereıts Getaufter in den ‚Schoß‘ der katholischen
Kirche zurückkehrt“. Dies ist be1 materiellen Häretikern
un Schismatikern der Fall, während eın formeller
Häretiker, Schismatiker der Apostat siıch bekehren
kann und ach geleisteter Buße wieder mıt der Kirche



Us£ es nt wird (reconciliatio)aué ( es  nt wird (recbr_ici'liatio-  ‚Da aber ‚ der_ taoderee  Staat nicht nur der katholischen Kirche, sondern auch  den von ihr abgefallenen Konfessionen die Rechte einer  öffentlichen Korporation einräumt, so ist nach staatsrecht-  Uund£  formelle Häresie und Schisma wie auch  licher Auffass  Apostasie gleich  b  edeutend mit dem Austritt, während  der Übertritt, Rücktritt und die Wiederaussöhnung einen  Eintritt in _ die kathqlische Kirche bedeutet.  Die deutschsprechenden Gemeinden In Argentinien  _ und ihre religiöse Betreuung.  Von Prof. Dr theol.  ‚et phil. Albert Sleumer, Studiendirektor i. R.  Vom 10. bis  14. Oktober dieses Jahres fwird in  E  S>  Buenos Aires  gute Seewinde, so genannt von den  Spaniern, die 1535 den Ort unter dem Titel: Santa Virgen  de buenos aires begründeten) der 32. Internationale  Eucharistische Kongreß stattfinden, zu dem in dem herr-  lichen Gartenstadtteile Palermo, im Nordwesten, schon  seit einem Jahre außergewöhnliche Vorbereitungen statt-  finden. Vor kurzem wurde der Staatspräsident selbst, ein  trefflicher Katholik, zum Leiter des Kongresses erwählt.  Alle katholischen deutschsprechenden Europäer wird  es unter diesen Umständen gewiß interessieren, Näheres  über ihre Stammes- und Landsgenossen nebst deren reli-  giöser Betreuung zu erfahren.  Man unterscheidet in  A  rgentinien Deutschrussen,  Deutschbrasilier, und „Reichs‘“deutsche, denen man auch  die Österreicher, Schweizer, Tiroler u. s. w. beizählt. Die  bei weitem größte Gruppe ist jene der Deutschrussen.  Daher sei ihr  Vder größere Teil digser Abhandlung ge-  widmet.  Als man zu Anfang der Siebzigerjahre des neun-  zehnten Jahrhunderts den Wolgadeutschen in Rußland  die feierlich geschworenen  erträge regierungsseitig  nicht mehr hielt, entschlossen sich in Unmut darüber  viele Tausende von katholischen Siedlern, denen sich  auch ein kleiner Trupp von. protestantischen Wolga-  deutschen anschloß, nach Südamerika auszuwandern. So  traf eine Gr  pe von über tausend Personen am 10. Jän-  ner 1878 in  “fi  uenos Aires ein. Die darüber erfreute ar-  gentinische Regierung wies ihnen Wohnsitze in der Pro-  vinz Entre Rios (Siedlun  Alvear) und in der Provinz  Buenos Aires (Siedlung  inojo) an. Es wurden ihnenaué ( es  nt wird (recbr_ici'liatio-  ‚Da aber ‚ der_ taoderee  Staat nicht nur der katholischen Kirche, sondern auch  den von ihr abgefallenen Konfessionen die Rechte einer  öffentlichen Korporation einräumt, so ist nach staatsrecht-  Uund£  formelle Häresie und Schisma wie auch  licher Auffass  Apostasie gleich  b  edeutend mit dem Austritt, während  der Übertritt, Rücktritt und die Wiederaussöhnung einen  Eintritt in _ die kathqlische Kirche bedeutet.  Die deutschsprechenden Gemeinden In Argentinien  _ und ihre religiöse Betreuung.  Von Prof. Dr theol.  ‚et phil. Albert Sleumer, Studiendirektor i. R.  Vom 10. bis  14. Oktober dieses Jahres fwird in  E  S>  Buenos Aires  gute Seewinde, so genannt von den  Spaniern, die 1535 den Ort unter dem Titel: Santa Virgen  de buenos aires begründeten) der 32. Internationale  Eucharistische Kongreß stattfinden, zu dem in dem herr-  lichen Gartenstadtteile Palermo, im Nordwesten, schon  seit einem Jahre außergewöhnliche Vorbereitungen statt-  finden. Vor kurzem wurde der Staatspräsident selbst, ein  trefflicher Katholik, zum Leiter des Kongresses erwählt.  Alle katholischen deutschsprechenden Europäer wird  es unter diesen Umständen gewiß interessieren, Näheres  über ihre Stammes- und Landsgenossen nebst deren reli-  giöser Betreuung zu erfahren.  Man unterscheidet in  A  rgentinien Deutschrussen,  Deutschbrasilier, und „Reichs‘“deutsche, denen man auch  die Österreicher, Schweizer, Tiroler u. s. w. beizählt. Die  bei weitem größte Gruppe ist jene der Deutschrussen.  Daher sei ihr  Vder größere Teil digser Abhandlung ge-  widmet.  Als man zu Anfang der Siebzigerjahre des neun-  zehnten Jahrhunderts den Wolgadeutschen in Rußland  die feierlich geschworenen  erträge regierungsseitig  nicht mehr hielt, entschlossen sich in Unmut darüber  viele Tausende von katholischen Siedlern, denen sich  auch ein kleiner Trupp von. protestantischen Wolga-  deutschen anschloß, nach Südamerika auszuwandern. So  traf eine Gr  pe von über tausend Personen am 10. Jän-  ner 1878 in  “fi  uenos Aires ein. Die darüber erfreute ar-  gentinische Regierung wies ihnen Wohnsitze in der Pro-  vinz Entre Rios (Siedlun  Alvear) und in der Provinz  Buenos Aires (Siedlung  inojo) an. Es wurden ihnenDa ber der moderne
A nıcht NUr der katholischen Kirche, sondern uch
den VOoO  D ihr abgefallenen Konfessionen die Rechte einer
öffentlichen Korporatıon einräumt, ıst nach staatsrecht-

uUunzd formelle äareslie un Schısma wWIe uchlicher Auffass
Apostasıe gleichıbedeutend mıt dem Austriıtt, während
der Übertritt, Rücktritt und die Wiederaussöhnung einen
kintrıtt ın die kathplische Kirche bedeutet.

Die deutschsprechenden.in Argentinien
HNg ihre: BeIreuunNg.

Von Prof Dr +heol. phil Aldert Sleumer, Studiendirektor

Vom b1ıs Oktober dieses Jahres wird 1in
Buenos ÄAilires gute eewinde, genannt VO  S den
Spanlern, die 1535 den Ort unter dem Titel anta Virgen
de buenos QaIres begründeten) der Internationale
KEucharistische Kongreß stattfinden, dem in dem err-
lichen Gartenstadtteile Palermo, iım Nordwesten, schon
seıt einem Jahre außergewöhnliche Vorbereiıtungen statt-
inden. Vor kurzem wurde der Staatspräsıdent selbst, ein
trefflicher Katholik, ZU Leiter des Kongresses erwählt.

Ne katholischen deutschsprechenden Kuropäer wird
unter diesen Umständen gewl interessieren, Näheres

ber ihre Stammes- un Landsgenossen nebst deren reli-
g1ÖSer Betreuung erfiahren.

Man unterscheidet in rgentinıen Deutschrussen,
Deutschbrasiher, und „Reichs‘deutsche, denen INa  e uch
die Österreicher, Schweizer, Tiroler W, beizählt. Die
he1 weıtem. größhte Gruppe ist jene der Deutschrussen.
Daher sSe1 ihr der größere eil dieser andlun SE-
wıdmet

Als INa Anfang der Siebzigerjahre des
zehnten Jahrhunderts den Wol adeutschen in Rußland
die teierlich geschworenen erträge regierungsseılt1g
nıcht mehr hielt, entschlossen sich Unmut darüber
viele Tausende Vo  m katholischen Siedlern, denen sıch
auch eın kleiner Irupp VOIL protestantischen olga-
deutschen anschloß, ach Südamerika auszuwandern. So
trai eine Gr on über ausend Personen Jän-
Her 1878 ıInU Aires eın. Die darüber erireute ar-
gentinische Reglerung wles ıhnen Wohnsitze 1n der Pro-
VINZ Entre Rl10s (Siedlun Alvear) und In der Provınz
Buenos Aires ledlung ino0]0) Es wurden ihnen


